
.,$arL"'F "7J '\,.. rrnr

Statistisches Bundesamt

Außenhandel
Gruppe VB

Leitfaden über

- Methoden,

- Erhebung und Aufbereitung sowie

- Veröffentlichung

t

der Außenhandelsstatistik



Statist. Bundesamt - Bibliothek

I ilIil iltil ilil tffi illil illlt ililt ilil ilil tilt
11-01221

Herausgeber:

Statistisches Bundesamt, Gruppe VB - Außenhandel, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11
Telefon: (061 1) 75-1

Postanschrift:
Statistisches Bundesamt
65180 Wiesbaden

@ Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001

Alle Rechte vorbehalten. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne ausdrückliche Genehmigung
des Statistischen Bundesamtes diese lnformationsbroschüre oder Teile daraus für gewerbliche
Zwecke zu übersetzen, zu vervielfältigen, auf Mikrofilm/-fiche zu verfilmen oder in elektronische
Systeme einzuspeichern.



lnhalt

Vorbemerkung....

Einleitung.

Methodische Grundlagen der Außenhandelsstatistik

Gegenstand der Außenhandelsstatistik................

Verkehrsarten und andere Abgrenzungen in der Außenhandelsstatistik.

Gesetzliche Grundlagen ..................

Erhebungsmerkmale...... ......... .........

Erhebung und Aufbereitung der Außenhandelsstatistik

Erhebung der Daten....:.................

Aufbereitung der Daten

Veröffentlichung und Auskunftsdienst
Darstellung der Ergebnisse......................

Seite

5

6

1

2

3

4

!t

1

2

7

7

I
I

13

15

il

2.

7

7

1

3



Au ßenhandelsstatisti k
Für wen? Wozu?

Einleitung

Die Außenhandelsstatistik ist eine vom Gesetzgeber angeordnete und mit
einer Auskunftspflicht versehene Erhebung. Anhand der Meldungen über die
Ein- und Ausfuhren von Waren aus bzw. in die einzelnen Länder können vom
SIBA jeden Monat Außenhandelsstatistiken erstellt werden.
Wer venrvendet sie wozu?
. die Europäische Kommission für die Planung der Agrar- und Handelspo-

litik in.Europa, für den Abschluss von Handelsvereinbarungen in der
Welthandelsorganisation, bei Embargos von bestimmten Waren, für die
Beobachung bestimmter Waren wie Waffen bzw. gefährlicher oder giftiger
Produkte usw.

. die internationalen Org'anisationen, um die Wirtschaftslage eines Landes
einschätzen zu können

o der Staat, um die Wirtschaflspolitik für die einzelnen Bereiche festlegen
zu können

o die Europäische Zentralbank sowie die Deutsche Bundesbank zur Erstel-
lung der Zahlungsbilanzstatistiken

. die Bundesländer, um auf regionaler Ebene die Ausfuhr der Unternehmen
zu fördern und zu unterstützen

. die Botschaften und Konsulate, die sich für die bilateralen Handelsbezie-
hungen interessieren

r die Wirtschaftsverbände, die regelmäßig detaillierte Berichte erhalten zur
spezifischen lnformation ihrer Mitglieder

o jedes Unternehmen, das die Marktstellung seiner Produkte verfolgen
möchte

o die Fachpresse und Medien zur lnformation eines breiten Publikums
o jeder, der sich für die Entwicklung des Außenhandels und der Stellung

unseres Landes im internationalen Wettbewerb interessiert.

1
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I Methodische Grundlagen der Außenhandelsstatistik

1. Gegenstand der Außenhandelsstatistik

o Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Wa-
renverkehr Deutschlands mit dem Ausland, d.h. alle körperlich ein- und
ausgqhenden Waren sowie elektrischer Strom werden erfasst und nach-
gewiesen. Das betrifft auch den Handel mit Waren, die unentgeltlich oder
auf ausländische Rechnung ein- bzw. ausgeführt werden.

. Dienstleistungen aller Art sind grundsätzlich nicht Gegenstand der Au-
ßenhandelsstatistik; Ausnahme: Veredelungsgeschäfte; diese werden in
der Außenhandelsstatistik nach dem Bruttoprinzip, d.h. Material- plus
Veredelungswert erfasst u nd nachgewiesen.

Erhebungsgegenstand

Erhebungsgebiet

Verkehrsarten

Einfuhrarten

Ausfuhrarten

Weshalb Unterschei-
dung nach Einfuhr-
und Ausfuhrarten

Generalhandel

a Das Erhebungsgebiet umfasst das Gebiet Deutschlands (einschließlich
Freizonen), ohne den Zollausschluss Büsingen.
Ausland ist das Gebiet außerhalb des Erhebungsgebiets.

2. Verkehrsarten und andere Abgrenzungen in der

Außenhandelsstatistik

Um eine Einteilung der Gesamtheit der grenzüberschreitenden Warenver-
kehre unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ermöglichen, unterteilt man

. Einfuhr = das Verbringen von Waren aus dem Ausland nach Deutschland
o Ausfuhr I das Verbringen von Waren aus Deutschland in das Ausland
. Durchfuhr = die Beförderung von Waren aus dem Ausland durch

Deutschland in das Ausland
. Zwischenauslandsverkehr = die vorübergehende Beförderung bzw. Lage-

rung von Waren im Ausland

Die bedeutendsten Verkehrsarten sind die Einfuhr und Ausfuhr, die für detail-
lierte statistische Aussagen in Einfuhr- und Ausfuhrarten gegliedert werden:
. Einfuhr in den freien Verkehr
. Einfuhr zur aktiven Eigen- und Lohnveredelung
. Einfuhr nach passiver Veredelung
. Einfuhr auf Zolllager und Freizonen

o Ausfuhr aus dem freien Verkehr
e Ausfuhr nach aktiver Eigen- und Lohnveredelung
. Ausfuhr zur passiven Veredelung
o Ausfuhr aus Zolllager und Freizonen

Die Untergliederung nach Einfuhr- und Ausfuhrarten ermöglicht die Darstel-
lung des Außenhandels nach dem System des Generalhandels und dem des
Spezialhandels.
Der Generalhandel ist besonders geeignet für internationale Vergleiche, da er
nach versand- und verkaufsmäßigen Gesichtspunkten orientiert ist, während
der Spezialhandel sich besser eignet, um Aufschlüsse über die produktions-
und verbrauchswirtschaftliche Bedeutung des Warenverkehrs zu erhalten.

Der Generalhandel umfasst a I I e nach Deutschland eingehenden und aus
Deutschland ausgehenden Waren mit Ausnahme der Waren der Durchfuhr
und des Zwischenauslandsverkehrs. Diese finden in der Außenhandelssta-
tistik keine Berücksichtigung.

(Die Durchfuhr wurde für Deutschland bis zum Jahr 1992 gesondert stati-
stisch beobachtet. Lediglich in den Bundesländern Hamburg und Bremen
erfolgt dezeit ein Nachweis über die Durchfuhr).

-7-



Spezialhandel

Worin liegt der Unter-
schied Generalhandel
-Spezialhandel?

EU-Recht

Nationales Recht

Der Spezia.lhandel umfasst dagegen im wesentlichen nur die Waren, die
zum Gebrauch, Verbrauch, zur Be- oder Verarbeitung in Deutschland einge-
hen und die Waren, die aus der Erzeugung und der Be. und Verarbeitung in
Deutschland stammen und ausgehen. (Enthalten sind auch Waren des Aus-
lands oder für das Ausland, wenn diese zuvor im Erhebungsgebiet Deutsch-
land zum freien Verkehr abgefertigt wurden.)

lm Spezialhandel sind im Unterschied zum Generalhandel, nicht enthalten:r Die Einfuhr von Waren auf-Lager. die Ausfuhr von Waren aus Lager
Eingeschlossen im Spezialhandel sind jedoch die Einfuhren aus Lager in den
freien Verkehr oder in die aktive Veredelung.

3. Gesetzliche Grundlagen

Der grenzüberschreitende Wärenverkehr, d.h. die Statistik des Außenhandels
wird von jedem Mitgliedsland der EU auf monatlicher Basis erstellt.Dabei wird
zwischen den Warenbewegungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und
dem Handel mit Nicht-EU-Ländern (Drittländern) unterschieden.Den rechtli-
chen Rahmen legt die EU durch Verordnungen fest, die nach Veröffentli-
chung im Amtsblatt der EG unmittelbare Gesetzeskraft erlangen.

Die Rechtsvorschriften der EU sichern die lnteressen der Gemeinschaft und
dienen der Vereinheitlichung der Methoden und,der Erhebung in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten :

Verordnung (EG) Nr. 1172195 des Rates vom 22. Mai 1995 über die stati-
stischen Warenverkehre der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten mit
Drittländern (ABl. EG 1995 Nr. L 1 18 S. 10)- Verordnung (EG) Nr. 840/96 der Kommission vom 7. Mai 1996 zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172195 des Rates hinsichtlich
derAußenhandelsstatistik (ABl) EG 1996 Nr. L 114 S.7)- Verordnung (EWG) Nr.2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die
zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den gemeinsamen
Zolltanf (ABl. EG 1987 Nr. L 256 S. 1)

- Verordnung (EWG) Nr. 3330/91 des Rates.vom 7. November 1991 über
die Statistiken des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten
(ABl. EG 1991 Nr.L 316 S. 1)

- Verordnung (EWG) Nr. .3046/92 der Kommission vom 22. Oktober 1992
zur Festlegung von Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EWG)
Nr. 3330/91 des Rates über die Statistik des Warenverkehrs zwischen
Mitgliedstaaten und zur Anderung dieser Verordnung

- (ABl. EG 1992 Nr. L 307 S. 7)

Die nationalen Gesetze tragen, entsprechend dem Prinzip der Subsidiarität,
, den nationalen lnteressen Rechnung und regeln nicht harmonisierte Erhe-

bungstatbestände und Erhebungsmerkmale:
- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-

BStatG) vom22. Januar 1987 (BGBI. 1S.462,565)
- Gesetz über die Statistik des grenzüberschreitenden Warenverkehrs

(Außenhandelsstatistikgesetz-AHStatG) vom 1. Mai 1957 (BGBI. lll Glie-
derungs-Nr. 7402-1)

- Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Statistik des grenz-
überschreitenden Warenverkehrs (Außenhandelsstatistik-Durchfüh-
rungsverordnung-AHStatDV-) in der Fassung der Bekanntmachung vom
29. Juli 1994 (BGBI. I S. 1993)
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4. Erhebungsmerkmale

ln der Außenhandelsstatistik werden Mengen und Werte der ein- bzw. aus-
geführten Waren primär nach Warenarten und Ländern gegliedert.Darüber
hinaus werden jedoch noch weitere Daten erfragt, die im Zusammenhang mit
der physischen Warenbewegung von grundsätzlichem lnteresse sind.

Zu den für die Veröffentlichung wichtigsten Erhebungsmerkmalen zählen
somit:
- Menge, Wert, Warenart, UrsprungslandA/ersendungsland bei der Einfuhr,

Bestimmungsland bei der Ausfuhr

weitere wichtige Merkmale der Erfassung sind:
- Geschäftsart, Statistisches Verfahren, inländisches Herkunfts- bzw. Ziel

I a nd, Ve rkeh rszweig, G renzü berga ng/G renza bsch n itt

Die Menge einer Ware wird grundsätzlich in Kilogramm erfasst und nachge-
wiegen. Hierbei handelt es sich um die Eigenmasse der Ware. Darunter ist
die Masse der Ware ohne alle Umschließungen zu verstehen. Für ausge-
wählte Warenarten wird die Menge zusätzlich in einer anderen sog. Besonde-
ren Maßeinheit erfasst, z.B. je nach Warenart in Stück, Liter, Kubikmeter
u.a.m..

Entsprechend den internationalen Standards wird als Warenwert der Grenz-
ü berga n g swert (Statistischer Wert) zug rundegelegt.
. Er ergibt sich in der Regel aus dem in Rechnung gestellten Entgelt für

eine Ware beim Kauf im Einfuhrgeschäft oder beim Verkauf 'einer Ware
im Ausfuhrgeschäft, wobei eine Kostenabgrenzung frei deutsche Grenze
vozunehmen ist.
Zölle, Steuern oder andere Abgaben, die anlässlich der Einfuhr- bzw.
Ausfuhr'erhoben wurden, sind nicht im Statistischen Wert enthalten.

Beispiel: Verkauf - Rechnungspreis 10 000 DM

Lieferbedingung Statistischer Wert Berechnungen

Menge

Warenwert

ab Werk
(Versicherungs- und Beför-
derungskosten Versandoft
- dt. Grenze: 500 DM) -

CIF New York
(Versicherungs- und - Be-
förderungskosten dt. Grenze
- Bestimmungsort New
York: 1 500 DM

frei deutsche Grenze oder 10 000 DM
FOB Bremen

keine Zu- oder Abschläge,
da Rechungspreis ,,frei dt.
Grenze"

Rechnungspreis plus_500
DM Versicherungs- und
Beförderungskosfen ä,s
zur deutschen Grenze

Rechnungspreis minus
1 500 DM Versicherungs-
und Beförderungskosten
ab dt. Grenze Dis New
York

10 500 DM

I500 DM

-9-



Bei Veredelungsverkehren setzt sich der Statistische Wert aus dem
Rechnungspreis - Veredelungskosten (Lohn, Material, Zubehör) - plus
dem Wert der zuvor aus- oder eingeführten unveredelten Waren sowie
den Versicherungs- und Beförderungskosten bis zur deutschen Grenze
zusammen.

Beispiel: Wiederausfuhr nach aktiver Veredelung (Be- und Verarbeitung in
Deutschland)

Wert der eingeführten unveredelten Waren frei dt.
Grenze
angefallene Veredelungskosten
Versich.- und Beförd. Kosten bis zur dt. Grenze
Statistischer Wert bei Wiederausfuhr

30 000 DM

+ 17 000 DM
+ 300 DM

= 47 300 DM

Warenart

Warenverzeichnisse

Vereinfachte
warenmäßige
Anmeldung

Die Warenarten werden entsprechend der 8-stelligen Warennummer des
Warenvezeichnisses für die Außenha ndelsstatistik (WA) untergliedert.
Das vorgenannte Warenvezeichnis entspricht der,,Kombinierten Nomenkla-
tuf' fiN), die für alle Mitgliedsländer verbindlich vorgegeben ist und auf den
6-stelligen Codes des ,,Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und
Codierung der Waren" (HS) basiert

Welche Warenklassifikationen gibt es auf internationaler Ebene für Außen-
handelsstatistiken und durch wen wurden sie erstellt?

. Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS),
(ca. 5 000 Unterpositionen) - Weltzollorganisationo Kombinierte Nomenklatur (KN)M/arenvezeichnis für die Außenhandels-
statistik (WA) (ca. 10 500 Unterpositionen) - Europäische Union/StBAo lnternationales Warenvezeichnis für den Außenhandel (SITC) (ca. 3 000
Untergruppen) - Vereinte Nationen

Die Unterpositionen des HS lassen sich für internationale (weltweite) Ver-
gleiche eindeutig den Untergruppen des SITC zuordnen.

Beispiel:
Kapitel 10 des HS: Getreide
Position 1006 des HS; Rers
Unterposition 1006 20 des HS: geschälter Reis

Unterposition 1006 20 11 der KNrltl/A: geschälter rundkörniger
Parboiled-Reis

(tlergleich: Untergruppe 042 20 des S/TC: geschälter, jedoch
nicht weiteryerarbeiteter
ReO

ln Ausnahmefällen werden vom SIBA bei der Anmeldung nach Warenarten
Vereinfachungen zugelassen, wenn der Aufwand für eine Untergliederung der
ein- bzw. auszuführenden Güter nach 8-stelligen Warennummern in keinem
Verhältnis zum Nutzen steht.o Das betrifft insbesondere Teile und Zubehör für Maschinen, Apparate,

Geräte, Beförderungsmittel und lnstrumente der Kapitel 84 bis 90 des
WA, die in einer Sendung befördert werden und üblicherweise zur Aus
rüstung des Hauptgegenslandes angemeldet werden.
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Für vollständige Fabrikationsanlagen sind im WA besondere Warennum-
mern in Kapitel 98 vorgesehen, die unter bestimmten Voraussetzungen,
jedoch nur mit Genehmigung des SIBA, verwendel werden dürfen.

Gibt es noch andere Warengliederungen für Außenhandelsergebnisse?
. Als tiefste warenmäßige Unterteilung liegen Ergebnisse nach dem 11-

stelligen Code des Elektronischen Zolltarifs, basierend auf dem 1O-stelli-
gen TARIC-Code (lntegrierter Tarif der EG) vor. Diese zölltarifliche No-
menklatur wird nur bei Einfuhren aus Drittländern angewendet und er-
möglicht die Anwendung von Gemeinschafismaßnahmen wie Kontin-
gente oder Präferenzen. (Die ersten acht Stellen dieser Codenummer
sind mit der Warennummer identisch.)

Die Warennummern als kleinste Bausteine werden für spezielle Zwecke
zu verschiedenen Warengruppierungen zusammengefasst. Die wichtig-
sten sind:
die Warengruppen und -untergruppen der Ernährungswirtschaft und der
Gewerblichen Wirtschaft (EGW. Dies ist eine nur in Deutschland ange-
wandte Warennomenklatur des Außenhandels, für die Ergebnisreihen,
nach dem jeweiligen Gebietsstand, bis in das Jahr 1936 zurück vorliegen.
die Güterabteilungen (bis 1996: Gütergruppen und -zweige) des Gütär-
vezeichnisses für Pfoduktionsstatistiken (GP). Sie erleichtern den Ver-
gleich zwischen Produktions- und Außenhandelsdaten.
die Untergruppen des lnternationalen Warenveaeichnisses für den Au-
ßenhandel (SITC/Rev. 3). Sie dienen insbesondere dem internationalen
Vergleich mit Ländern , die das HS noch nicht anwenden.

lm Außenhandel können die Partnerländer nach verschiedenen Prinzipien
erfasst werden, z.B. nach Bestimmungs-/Ursprungsland bzw. Versendungs-
land oder nach Verkäufer-/ Käuferland (Handelsland) u. a.
Nationales Erhebungsmerkmal'für Partnerlandsangaben ist das Bestim-
mungsland bei der Ausfuhr und das Ursprungsland und Versendungsland bei
der Einfuhr.(Bis einschließlich 1996 wurde für beide Verkehrsrichtungen
zusätzlich das Handelsland erfasst.)

a Bestimmungsland ist das Land, in dem die Waren aus Deutschland ge-
oder verbraucht, be- oder vererbeitet werden sollen. lst das Bestim-
mungsland nicht bekannt, gilt das letzte zum Zeitpunkt der Ausfuhr be-
kannte Land, in das die Waren körperlich verbracht werden sollen, als
Bestimmungsland.

Beispiel: Eine von Deutschland zur Ausfuhr bestimmte Ware wird nach den
Niederlanden (Rofterdam) befördert, um von dort aus nach Vene-
zuela ausgeführt zu werden. Als Bestimmungsland gilt Venezuela.

Ursprungsländ ist das Land, in dem eine Ware vollständig gewonnen
oder hergestellt wurde oder ihre letzte wesentliche und wirtschaftlich ge-
rechtfertigte Be- oder Verarbeitung erhalten hat.

Sind an der Herstellung einer Ware zwei oder mehr Länder beteiligt, gilt
als Ursprungsland das Land, in dem die letzte wesentliche Be- oder
Verarbeitung stattgefunden hat. Werden Waren deutschen Ursprungs
wiedereingeführt, tritt anstelle des Ursprungslandes grundsätzlich das
Land, aus dem diese Waren körperlich nach Deutschland gelangen
(= Versendungsland). Gleiches gilt z.B. für Kunstgegenstände,
Sammlungsstücken und für die Wiedereinfuhr von Waren nach passiven
Veredelungsgeschäft en.

a

a

a

a

a

a

Andere Gliederungen

Partnerländer

- lt -
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Erfassung der Länder

Versendungsland ist das Land. aus dem die Waren in das Erhebungs-
gebiet verbracht worden sind, ohne dass sie in Durchfuhrländern anderen
als den mit der Beförderung zusammenhängenden Aufenthalten oder
Rechtsgeschäften unterworfen wurden. lst dieses Land nicht bekannt, gilt
als Versendungsland das Ursprungsland.

Beispiel: Eine von Deutschland in Rumänien erworbene Ware wird ohne
Umladung und nur mit beförderungsbedingtem Aufenthalt durch Un-
garn hindurchgeführt, in österreich zollrechtlich zum freien Verkehr
abgefeftigt und nach Deutschland verbracht. Ursprungsland ist in die-
sem Fall Rumänien und österreich das Versendungsland.

Die national veröffentlichten Ergebnisse weisen einfuhrseitig stets das Ur-
sprungsland nach, während die Ergebnisübermittlung an das Statistische Amt
der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) bei den Einfuhren aus den
einzelnen Mitgliedstaaten nach dem Versendungslandprinzip erfolgt und auch
entsprechend publiziert werden. Die Einfuhren aus Drittländern werden von
EUROSTAT in der Ergebnisdarstellung für die Gemeinschaft als Ganzes
gleichermaßen nach Ursprungsländern nachgewiesen:

Die Anmeldung und Erfassung der Länderangaben erfolgt nach dem jeweils
gültigen ,,Ländervezeichnis für die Außenhandelsstatistik". Die Kennzeich-
nung der einzelnen Länder und Gebiete besteht aus einem 3-stelligen Zif-
ferncode bzw. aus 2 Buchstaben entsprechend dem ISO-Alpha-2-Code (löst
den Zifferncode ab).

a

Art des Geschäfts ist die Transaktion, die mit'dem Vertragspartner des
Handelsgeschäfts vereinbart wurde und gibt an, ob es sich um
KaufA/erkauf, Kommission, Konsignation, aktive oder passive Verede-
lung, wirtschaftliche Lohnveredelung oder um welchen anderen Anlass
der Warenbewegung es sich handelt und ob die Waren gegen Entgelt
oder unentgeltlich geliefert werden sollen.
Das statistische Verfahren beschreibt die Verwendung einer Ware im
statistischen Sinn und dient somit der Bestimmung der einzelnen Einfuhr-
und Ausfuhrarten.
Das statistische Verfahren besteht aus einem S-stelligen numerischen
Code. Der Code ist jeweils aus einem 4-stelligen Gemeinschaftscode (die
ersten 2 Stellen für das beantragte Verfahren und die nächsten 2 Stellen
für das vorangegangene Verfahren) und einem 1-stelligen nationalen
Code zur zusätzlichen Charakterisierung der Einfuhr- und Ausfuhrarten,
z.B. Eigenveredelung oder wirtschaftliche Veredelung (Verdelungsver-
kehre, die außerhalb der zollamtlich bewilligten Veredelung erfolgen) zu-
sammengesetzt.

Bestimmte Geschäftsarten stehen in Abhängigkeit zum statistischen
Verfahren.

Beispiel: Eine aus einem Nicht-EU-Land (z.B: Ungarn) eingegangene Ware
wird nach unentgeltlicher Reparatur (Bearbeitung, Veredelung) in
De ut schl and wiede ra u sgef ührt :
Art des .Geschäfrs: 53 - Reparatur und Wartung ohne Entgelt
sfafisfisches Vertahren: 31 51 4

31 - angemeldefes Vertahren = Wederausfuhr
51 - vorangegangenes Vertahren = Übertuh-

rung in den aktiven Veredelungsverkehr -
N i c ht e rh e b u ng sv e rf ah re n

4 - nationale Unterteilung = zollamtlich bewil-
ligte aktive Lohnveredelung

Andere ausgewählte
Erfassungsmerkmale

-t2-
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RücHragen zur Methodik der Außenhandelsslalistik nimml entgegen: Jürgen Elberskirch, Tel. 2584
RücHragen zu den Warengliederungen oder dem Ländervezeichnis nimmt entgegen:
Heinrich Peschke, Tel. 2863, bzw. lvanka Pesch, Te|.2474

ll Erhebung und Aufbereitung der Außenhandelsstatistik
1. Erhebung der Daten

Seit der Vollendung des europäischen Binnenmarktes zum 1 .1 .1993 und dem
damit verbundenen Wegfall der zollamtlichen Warenkontrollen an den Bin-
nengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wird in der
Außenhandelsstatistik erhebungstechnisch zwischen Extra- und lntrahan-
delsstatistik differenziert, d.h. die Erfassung der Daten über die grenzüber-
schreitenden Warenbewegungen erfolgt im Grundsatz entweder klassisch
über die Zollverwaltung oder im Wege einer direkten Firmenanmeldung.

Die Extrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr
Deutschlands mit den sogenannten Drittländern (Nicht-EU-Staaten, d.h.
Länder, die nicht zum Zollgebiet der EU gehören).

Die Erhebung der Extrahandelsdaten erfolgt traditionell über die Zollverwal-
tung im Zeitpunkt der Erledigung der gesetzlich vorgeschriebenen Einfuhr-
oder Ausfuhrförmlichkeiten. Der hierbei zu verwendende Standardvordruck ist
das Einheitspapier (EP); Er dient der gleichzeiti§en Abwicklung der zoll-,
steuer-, außenwirtschaflsrechtlichen und last not least der außenhandelssta-
tistischen Formalitäten und besteht aus mehreren Exemplaren, von denen
das Exemplar Nr. 2 - Ausfuhranmeldung - und das Exemplar Nr. 7 - Ein-
fuhranmeldung- statistischen Zwecken dienen.

Die statistischen Meldungen sind somit integraler Bestandteil der Zollvor-
drucke und werden von den Zollstellen auf Vollständigkeit sowie offensichtli-
che Fehler geprüft und anschließend dem SIBA übersandt. Dieses System
garantiert eine na hezu vollständige Erfassung dieser Warenbeweg ungen.

Jede einfuhr- und ausfuhrseitige Warenlieferung bedingt die Durchführung
von Zollförmlichkeiten. lm allgemeinen liefert daher der Einführer/Ausführer
als Zollanmelder die statistischen Angaben. Die Anmeldung kann dieser
selbst vornehmen oder sich durch einen Bevollmächtigten (2.8. Spediteur)
vertreten lassen.

Die lntrahandelsstatistik erfasst den grenzüberschreitenden Warenverkehr
zwischen Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der EU, d.h. die Wa-
rentransaktionen innerhalb des Zollgebietes der Gemeinschaft.

Der Warenverkehr innerhalb der EU, d.h. innerhalb des Zollgebietes der Ge-
meinschaft, wird zollrechtlich nur noch in bestimmten Fällen (2.8. bei
Nichtgemeinschaftswaren) von der Zollverwaltung überwacht, so dass ein
neues/anderes Erhebungssystem in Forn einer Direktanmeldung durch die
beteiligten Unternehmen eingerichtet werden musste, das sogenannte
permanente statistische Erhebungssystem INTRASTAT (kurz,,lntrastat-
System"). Das lntrastat-System ist u.a. durch eine enge Verknüpfung mit dem
Umsatzsteuersystem gekennzeichnet, welches eine (indirekte) Kontrolle über
die monatlich von den Unternehmen bei den Finanzämtern abzugebenden
Umsatzsteuervoranmeld ungen ermöglicht.
lm lntrastat-system (Vordruck N) können grenzüberschreitende Warentrans-
aktionen nur unter zwei Voraussetzungen angemeldet werden:
1. Es muss sich um sogenannte Gemeinschaftswaren handeln d.h. Waren,

die in der EU gewonnen bzw. hergestellt wurden, oder aus einem Drittland
stammen und in den zollrechtlich freien Verkehr der EU überführt wurden
und

2. die Warenbewegung hat zwischen Gebieten der EU-Mitgliedstaaten

Extrahandelsstatisti k

Erhebung über den Zoll

Wer ist auskunfts-
pflichtig?

I ntrahandelsstatisti k

lntrastat§ystem

Welche Warentrans-
aktionen erfasst das
lntrastat§ystem?
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stattgefunden. die auch zum Umsatzsteuergebiet der EU gehören.
Alle anderen grenzüberschreitenden Warentransaktionen werden im Rahmen
d er vo rgesch ri ebenen Zol lverfa h ren .erfasst.

Beispiele Warenaustausch mit

1. Belgien Gebiet der EU
Zollgebiet der EU
Steuergebiet der EU
sfatisfisches Erheb ungsgebiet der EU
sfafisfische Efiassung im I ntrahandel
Anwendung des lntrastat-Systems (Vordruck N)

Wer ist meldepflichtig?

Befreiungen

2. franz. überseeische-
Departements
(Maftinique, Gua-
deloupe, Guayana -
Reunion)

Gebiet der EU
Zollgebiet der EU
k e i n Steuergebiet der EU
sfafisfisches Erheb ungsgebiet der EU
statrsfiscfi e Erfassung im I ntrahandel
Anwendung des Zollsystems (Einheitspapier -
EP)

3. lnselMan kein Gebiet der EU
Zollgebiet der EU
Steuergebiet der EU
sfatrsfisches Erhebungsgebiet der EU
sfafisfrsche Erfassung im lntrah andel
Anwendung des lntrastat-Systems (Vordrück N)

4. Gibraltar Gebiet der EU
kein Zottgebiet der El)
kein Steuergebiet der EU
kern sfaüstrsches Erhebungsgebiet der EU
sfafisfische Erfass ung im Extrahandel (Diftländer)
Anwendung des Zollsystems (EP)

Meldepfl ichtlg sind die am innergemeinschaft lichen Wa renverkehr betei ligten
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. Zur Entlastung der Unternehmen wird
eine sogenannte Assimilationsschwelle festgelegt, unterhalb derer' keine
statistische Anmeldung erforderlich ist (siehe: Befreiungen).

Ausgenommen von der Erhebung sind..u.a. Warenbewegungen von g_e-

ringer wirtschaftlicher Bedeutung (2.B. Ubersiedlungsgut) oder deren Er-
fassung besonders schwierig ist (2.B. Diplomatengut), sowie vorüberge-
hende Warenein- und -ausfuhren (2.8. Messe- und Ausstellungsgut).

Neben diesen spezifischen Ausnahmen, die unabhängig vom angewandten
Erhebungssystem gelten, existieren jedoch noch allgemeine Befreiungen, die
die Besonderheiten der Erhebungssysteme berücksichtigen:

a

So sind bei direkter Firmenbefragung (lntrastat-System), Unternehmen,
deren innergemeinschaftliche Warenverkehre je Verkehrsrichtung (Ein-
gang bzw., Versendung) im Vorjahr bzw. im laufenden Jahr den Wert von
dezeit 2OO 000 Euro (ca. 400 000 DM) nicht übersteigen, von der
Meldung befreit.
lm Rahmen der Erhebung über die Zollstellen müssen demgegenüber
Warensendungen bis zu einem Wert von 800 Euro (ca. 1 600 DM) nicht
gemeldet werden, soweit das Gesamtgewicht der Sendung 1 000 kg nicht
übersteigt.

a
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Neben der traditionellen Datenerhebung auf Formblättern (Einheitspapier bei
Zollanmeldung bzw. Vordruck N bei direkter Firmenanmeldung) erfolgt die
Übermittlung zunehmend auf magnetischen Datenträgern (2.8. Diskette, Ma-
gnetbandkassetten).
o ln den automatisierten Verfahren der Zollanmeldung ZADAT (Zollanmel-

dung auf Datenträger), ALFA (Automatisierte Luftfracht-Abwicklung),
DOUANE (DV-organisierte Unterstützung der Abfertigung nach Einfuhr)
und künftig ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zoll-Abwicklungs-
System) für die Ein- und Ausfuhr (löst vorgenannte automatisierte Teil-
verfahren ab) kann der Anmelder die für die Zollbehandlung erforderli-
chen Daten und die statistischen Daten per Datenträger oder Datenfern-
übertragung melden. Von den jeweiligen Rechenzentren der Zollverwal-
tung wärden dann die statistischen Erhebungsmerkmale den SIBA über-
mittelt.

o Die statistischen Daten der Zollanmeldung können dem SIBA auch von
den Anmeldern direkt auf magnetischen Datenträgern übermittelt werden,
nachdem die ordnungsgemäße Datenlieferung des Meldepflichtigen per
Probediskette überprüft wurde.

. Die Übermittlung der statistischen Daten innerhalb des lntrastat-Erhe-' bungssystems erfolgt überwiegend auf magnetischen Datenträgern (ca.
85 % der zu erfassenden Datensätze). Das SIBA stellt hiezu auch ein ei.
genständig einzusetzendes PC-Softwarepaket CBS - lRlS zur Erstellung
der lntrastat - Meldungen im Dialogverfahren gegen eine Bearbeitungs-
pauschale zur Verfügung, das den Unternehmen die Meldung der statisti-
schen Daten erleichtert.

. Künftig (voraussichtlich ab dem Jahr 2000) wird eine Übertragung der
lntrahandelsdaten per lnternet möglich sein.

2. Aufbereitung der Daten

lm SIBA Deutschlands (Gruppe Außenhandel) gehen monatlich etwa 10 Mil-
lionen Anmeldepositionen der Ein- und Ausfuhr zur Aufbereitung ein.
Die Zeitspanne von der Aufbereitung der eingehenden lnformationen bis zur
Ergebnisbereitstellung beträgt ca. 8 Wochen nach Ende des Berichtszeit-
raüms (Berichtszeitraum ist jeweils ein Monat).
Dazwischen liegen weitere Schritte wie Sortierung nach Bereichen, masqhi-
nelle Aufbereitung und Prüfung, Aufgliederung nach verschiedenen Waren-
und Länderkategörien, Berechnung von Wert- und Mengenindizes, Schät-
zung des Anteils nicht gemeldeter Transaktionen.
lm Mittelpunkt steht hierbei die Ausgewogenheit zwischen schneller Verfüg-
barkeit der Ergebnisse und deren Qualitätssicherung.

Welche Anmeldefor-
men sind möglich?

Arbeitsweise

Extrahandel

Jedes Zolldokument, jede lntrastat-Meldung, jeder magnetische Datenträger,
der eingeht, wird nach den Bereichen lntrahandel und Extrahandel sortiert,
registriert und getrennt bearbeitet. Die genannten Bereiche Sind jeweils nach
Sachgebieten gegliedert, die für bestimmte Warenbereiche zuständig sind.

lm Extrahandel sind die Warenbereiche nochmals unterteilt nach Einfuhr-
sachgebieten und denen der Ausfuhr.
Bevor die Extrahandelsbelege zur Datenerfassung gelangen, werden sie in
den Sachgebieten fachlich bearbeitet und soweit wie möglich, von offen-
sichtlichen Fehlern und Mängeln bereinigt. Gleichzeitig erhalten die für die
Außenhandelsstatistik bestimmten Merkmale eine Kennzeichnung für deren
datentechnische Erfassun g,
Die auf elektronischen Datenträgern übermittelten statistischen Meldungen
werden nach RegistriÖrung direkt in die Rechenanlage eingegeben.
Ein Datenverarbeitungsprogramm unterzieht sämtliche Daten der Meldungen
(Belege und magnetische Datenträger) verschiedenen Prüfungen. Die

-t5-



Regelmäßige
Veröffentlichungen

a

a

Pressemitteilungen
lm Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Amtes werden zunächst Pres-
semitteilungen über Ergebnisse des Außenhandels bekanntgegeben. Die
ersten monatlichen Gesamtzahlen (Einfuhr, Ausfuhr, Saldo) werden in
Form einer solchen Pressenotiz knapp sechs Wochen nach Ende des
Berichtsmonats herausgegeben. lm Anschluss daran informiert eine
solche Pressemitteilung über den Warenverkehr (als Gesamtzahl) mit
wichtigen Partnerländern im abgelaufenen Berichtsmonat und dessen
Entwicklung.

Fachserien
Das umfassende Veröffentlichungswerk in Papierform ist die
,,Fachserie 7". die in den Reihen 1 bis 8 und in Reihe S ein
umfangreiches Tabellenwerk mit Zahlenmaterial in unterschiedlicher
Gliederung und in den Abgrenzungen Spezialhandel, Generalhandel,
Lagerverkehr, Veredelung und Durchfuhr (bis 1996) enthält, wobei der
Schwerpunkt auf der Darstellung des Spezialhandels liegt. Allerdings
werden mehrere außenhandelsstatistische Reihen aus Gründen der
Ersparnis nicht mehr fortgeführt, liegen jedoch im SIBA in Tabellenform
für Auskunftszwecke vor.Weiterhin regelmäßig zu beziehen sind folgende
Reihen der,,Fachserie 7":

Reihe 1: Zusammenfassende übersichten für den Außenhandel
Die etwa 6 Wochen nach dem Berichtsmonat erscheinende Monats-
veröffentlichung enthält die wichtigsten ein- und Ausfuhzahlen des
Spezialhandels nach Warengruppen, nach Ländern und Ländergrup-
pen (EU-Länder, EFTA-Länder, NAFTA- und ASEAN-Länder) sowie
Übersichten über Außenhandelsvolumen und -indizes.
Außerdem wird in der Abgrenzung des Generalhandels die monatli-
che Entwicklung der Ein- und Ausfuhr nach Warengruppen der Er-
nährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft dargestellt (ca.
50 Seiten).
Der Jahresbericht mit erweitertem Tabellenprogramm enthält u.a.
auch Angaben über den Lager- und Veredelungsverkehr (ca. 175
Seiten).
Reihe 2: Außenhandel nach Waren und Ländern (Spezialhandel)
ln dem Monatsbeichf werden die Ergebnisse (Menge und Wert) der
Ein- und Ausfuhr nach fast allen achtstelligen Warennummern des
Warenvezeichnisses für die Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach den wichtigsten Ursprungs- und Bestimmungsländern für den
jeweiligen Monat und von Jahresbeginn an veröffentlicht. Der
Dezemberbericht ist somit gleichzeilig Jahresbericht (ca. 1 150 Sei-
ten).
Reihe 3: Außenhandel nach Ländern und Warengruppen (Spezi-
alhandel)
ln dieser Reihe werden halbiährlich die Ergebnisse der Ein- und
Ausfuhr nach Ursprungs- und Bestimmungsländern in der Untertei-
lung nach Warengruppen und -untergruppen der Ernährungswirt-
schaft und der Gewerblichen Wirtschaft ausgewiesen. Der zweite
Halbjahresbericht ist gleichzeitig Jahresbericht (ca. 5E0 Seiten).
Reihe 7: Außenhandel nach Ländern und Güterabteilungen der
Produktionsstatistiken (S pezialhandel)
ln dieser jährlich erscheinende Reihe erfolgt die Darstellung der Er-
gebnisse der Ein- und Ausfuhr nach Ursprungs- und Bestimmungs-
ländern in der Benennung und Untergliederung nach den Güterab-
teilungen des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken. Hier-
durch ergibt sich eine warenmäßige Gliederung der Außenhandels-
statistik nach dem produktionstechnischen Zusammenhang (ca. 120
Seiten).
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Fremdsprac h ige Veröffe ntlich un gen
Foreign Trade according to the Standard lnternational Trade
Classification (SITC-Rev. 3) - Special Trade - bis 19E7 StTC-Rev.
lt
Diese jährlich erscheinende Veröffentlichung in englischer Sprache
enthält die Ergebnisse des Außenhandel nach dem lnternationalen
Warenveaeichnis für den Außenhandel (SITC-Rev. 3) mit Angaben
nach Ursprungs- und Bestimmungsländern (ca.42O Seiten).

Trotz des umfangreichen Veröffentlichungsangebots ist es aus technischen
und kostenmäßigen Gründen nicht möglich, die Außenhandelsergebnisse in
tiefsterfachlicher Gliederung zu veröffentlichen. So können beispielsweise in
Reihe 2 die Ergebnisse in der Gliederung nach Warennummern nicht für alle
Partnerländer der Ein- und Ausfuhr dargestellt werden. Da andererseits von
Firmen und Verbänden, insbesondere für Marktforschungszwecke, detaillierte
Außenhandelszahlen benötigt werden, besteht die Möglichkeit, diese im
Wege des Auskunftsdienstes beim SIBA anzufordem. ln erster Linie geht es
dem Auskunftssuchenden um Ergebnisse in der Gliederung nach Waren und
Ländern. Es wird jedoch auch Zahlenmaterial für andere Tatbestände (2.B.
Veredelung. Lagerverkehr) und in anderen Gliederungen und Unterteilungen
verlangt.
Die Bereitstellung von statistischem Zahlenmaterial im Rahmen des Aus-
kunftsdienstes geschieht auf vielfältige Art und Weise. Viele Anfragen werden
telefonisch oder per Telefax beantwortet. Manche lnteressenten, die
statistische Ergebnisse z.B. für wissenschaftliche Arbeiten benötigen, suchen
das SIBA auf und ziehen das Zahlenmaterial selbst aus Arbeitsunterlagen
oder Veröffentlichungen heraus.

Einen breiten Raum nimmt der schriflliche Auskunftsdienst ein. Hierbei wer-
den verschiedene Möglichkeiten der Datenübermittlung praktiziert. Die an-
geforderten Daten werden je nachdem, ob es sich um einmalige oder peri-
odisch wiederkehrende Auskünfte handelt, geliefert in Form von zusammen-
gesteliten Übersichten aus Standardtabellen, Kopien aus vorliegenden EDV-
Tabellen sowie nach speziellen Kundenwünschen zusammengestellte Pro-
gramme in Papierfonn bzw. auf Magnetbändern, Magnetbandkassetten, Dis-
ketten oder CD-ROM.

Das von der amtlichen Statistik ausgearbeitete Marketingmodell zur Verbrei-
tung statistischei lnformationen unterscheidet dabei eine

- informationelle Grundversorgung als kostenloses Grundangebot, das sind
auf dem Gebiet der Außenhandelsstatistik vor allem globale Eckzahlen über
die Ein- und Ausfuhr nach Ländergruppen und Ländern bzw. Warengruppie-
rungen wie sie in Pressemitteilungen, Faltblättern u.ä. publiziert werden und
auch im lnternet zur Verfügung stehen, sowie allgemeine Pressedienste;

- Nachfrage- und zielgruppenorientierte Standardangebote, die vom Aus-
kunftsdienst Außenhandel Abonnementkunden und Einzelanfragen aus dem
bestehenden Tabellenprogramm als Papierausdruck oder auf rnagnetischen
Datenträgern zum Marktpreis zur Verfügung gestellt werden und auf spezielle
Nachfrage

- individuell entwickelte ,,maßgeschneidefte" Lösungen (individuelle Preiser-
mittlung).

Auskunftsdienst

Welche Auskünfte sind
kostenpflichtig?
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Benutzergruppen

Wirtschaft

Politik und Verwaltung

Medien

Wissenschaft und
Forschung

Die fortschreitende Verflechtung der nationalen Volkswirtschaften nat iiine
ständige Zunahme des wechselseitigen Warenverkehrs zur Folge. Aufgrund
des großen Umfangs der Ein- und Ausfuhren und deren Beitrag zum Brutto-
sozialprodukt haben sowohl Politiker als auch die Vertreter der Wirtschaft ein
vordnngliches lnteresse, diese Warenbewegungen zu kennen und zu analy-
sieren

Als Hauptnutzergruppen seien folgende genannt:

Die Unternehmen und Verbände benötigen detaillierte Außenhandelsergeb-
nisse zur Beobachtung und Analyse des Marktes, um Entscheidungen bet
Handels- Produktions- und lnvestitionsfragen effizient treffen zu können.

Die nationalen und internationalen politischen lnstanzen beziehen aus der
Außenhandelsstatistik wichtige lnformationen, um regulierend oder stimulie-
rend in den Wirtschaftskreislauf einzugreifen wie z.B.
. die Überwachung des Handels sensibler Waren (Waffen, Chemikalien

usw.)
. die Einhaltung von Embargos
. die Zollpolitik (Antidumping-Maßnahmen, Abbau von Zöllen)
o die Ausgestaltung von Wirtschaftskooperationsverträgen

Rundfunk, Fernsehen und die Tagespresse berichten regelmäßig über die
aktuellen Entwicklungen des deutschen Außenhandels und informieren somit
ein breites Publikum. Auch die Fachpresse publiziert und kommentiert Er-
gebnisse der Außenhandelsstatistik, insbesondere wenn aktuelle Ereignisse
den Blick ddr Öffentlichkeit auf bestimmte Weltregionen lenken.

Die Außenhandelsstatistik ist primäre lnformationsquelle für lnstitutionen, die
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung untersuchen, wie z.B. das Wirt-
schaftsministerium für: Konjunkturstudien, die Europäische Zentralbank oder
die Deutsche Bundesbank zur Ermittlung der Zahlungsbilanz, Universitäten.
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung u.a.

Die Außenhandelsstatistik wird auch künftig ihr fachstatistisches Produkt- und
Diensleistungsangebot weiter verbessern, besonders hinsichtlich der Aktua-
lität der Ergebnisse und ihrer Nutzung über das lnternet und das neue Da-
tenbankprogramm GENESIS.

Rückfrasen zur Veröffenllichuns der Außenhandelsergebnisse nimml entsesen:ij??tffiiJ3:il?i\t:if:,
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